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Herrn Präsident
Mag. Edmund Freibauer

im Hause

Betreff: Anfrage der Abgeordneten Dr. Petrovic und Mag. Fasan

betreffend Wasserentnahme aus dem Nationalpark Thayatal
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Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Anfrage der Abgeordneten Dr. Petrovic und Mag. Fasan betreffend

Wasserentnahme aus dem Nationalpark Thayatal beantworte ich wie folgt:

Die gegenständliche Anfrage bezieht sich auf eine Wasserentnahme aus der Thaya,

bei der die Wasserentnahmestelle flussabwärts außerhalb des österreichischen

Nationalparks Thayatal im tschechischen Nationalpark Podyji gelegen ist.

Aufgrund dieser Tatsache ist eine Auswirkung auf den NÖ Nationalpark Thayatal

nicht gegeben und besteht daher für das Land Niederösterreich keine Zuständigkeit

zum Führen eines nationalparkrechtlichen Verfahrens.

Hinsichtlich der wasserrechtlichen und landwirtschaftlichen Aspekte wird auf die

Zuständigkeit gemäß § 2 der Verordnung über die Geschäftsordnung der NÖ

Landesregierung verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

-

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
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